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Checkliste

Die Fördermittel des Fonds Soziokultur erhalten Sie erst, wenn wir mit Ihnen einen Fördervertrag 

abgeschlossen haben. 

Der Fördervertrag wird nicht automatisch zugesandt, Sie müssen uns bis spätestens zum 

15.10.2023 folgende Unterlagen und Informationen zusenden (per E-Mail reicht aus). 

Sollten wir bis zum 15.10.2023 nichts von Ihnen hören, besteht kein Anspruch mehr auf die be-

willigten Fördermittel.

a. Aktueller Kosten- und Finanzierungsplan: 

 Bitte senden Sie uns einen aktuellen und detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan 

(Excel-Tabelle oder PDF): Es dürfen nur Ausgaben und Einnahmen kalkuliert werden, die 

später per Geldbewegung nachgewiesen werden können. 

 Bargeldlose Leistungen: z.B. ehrenamtliche Stunden, Infrastruktur (kostenlose Nutzung 

von Räumen oder Technik) oder unentgeltliche Eigenleistungen dürfen NICHT Bestand-

teil des Kosten- und Finanzierungsplans sein.

 Einen Musterkostenplan finden Sie auf unseren Webseiten. Ihr Kostenplan im Antrag hat 

noch Gültigkeit? Dann reicht uns eine kurze  Information. 

b. Ist die Finanzierung Ihres Projektes gesichert? 

 Bitte senden Sie uns Kopien der Bewilligungsbescheide anderer Förderer (falls vorhan-

den). Mündliche Zusagen oder Absichtserklärungen reichen nicht aus. 

 Eigenmittel und Einnahmen müssen erst am Ende des Projektes in Form von bezahlten 

Rechnungen/Barquittungen nachgewiesen werden.

 Denn es gilt der Vorbehalt:

 Ihr Vorhaben ist bisher unter dem „Vorbehalt der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung“ 

bewilligt. Der Fonds Soziokultur kann den Finanzierungsvorbehalt nur aufheben, wenn 

Ihnen rechtlich verbindliche und schriftliche Zusagen von den anderen Drittmittelgebern 

(falls vorhanden) vorliegen. 

c. Förderzeitraum = Zeitraum, in dem Sie Projektausgaben haben dürfen.

 Es ist möglich, Ihren Zeitplan anzupassen. Nennen Sie uns Ihren Projektzeitraum (konkre-

tes Beginn- und Ende-Datum). Ausgaben dürfen nur innerhalb dieses Zeitraums getätigt 

werden (Verlängerungen können beantragt werden, längstens bis zum 31.12.2025). 

 Wir haben Ihnen den vorgezogenen Maßnahmenbeginn genehmigt. Sie können also 

jetzt schon Ausgaben tätigen, auch wenn noch kein Fördervertrag abgeschlossen wurde. 

Der Vorbehalt der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung bleibt von dieser Genehmigung 

unberührt. 

 

Bitte lesen Sie diese 

Informationen gewissenhaft. 

Weitere Informationen finden 

Sie auch auf unseren Webseiten. 

Wenn Sie dennoch Fragen 

haben sollten, können Sie 

uns gerne kontaktieren. 
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INFORMATIONEN ZUM 
BUNDESREISEKOSTENGESETZ » »»Bitte lesen Sie diese Informationen gewissenhaft. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren 

Webseiten. Sollten Sie dennoch Fragen haben, können 

Sie uns gerne kontaktieren.

Jede Reise (eine Dienstreise besteht aus Hinfahrt und Rückfahrt) muss auf einem gesonderten Reisekostenformular 
(siehe Muster) oder per Rechnung abgerechnet werden. 
Die Kopie der Reisekostenabrechnung müssen Sie beim Verwendungsnachweis einreichen.

Folgende Erstattungen sind zulässig:

Bahnfahrten
Erstattet werden nur die Kosten der zweiten Klasse. Sitzplatzreservierungen können ebenfalls erstattet werden. Die Fahr-
karten müssen Sie sammeln und Kopien davon müssen mit dem Verwendungsnachweis zu uns gesendet werden.

Flugzeug
Flugkosten können erstattet werden, wenn die Nutzung zwingend notwendig und günstiger als andere Verkehrsmittel ist. 
Rechnungen der Flüge müssen Sie sammeln und Kopien davon mit dem Verwendungsnachweis einreichen.

Fahrten mit dem privaten PKW (erstattet werden darf nur die kleine Wegstreckenentschädigung)
Für Fahrten mit dem privaten PKW dürfen 0,20 Euro pro km erstattet werden, maximal 150 Euro pro Dienstreise (= Hin- 
und Rückreise ist eine Dienstreise). 

Zur Abrechnung der PKW-Pauschale müssen Sie sich folgende Informationen geben lassen: 

• Wer ist gefahren (Name)

• Wann wurde gefahren (Datum)

• Warum wurde gefahren (z.B. Workshop)

• Von wo nach wo wurde gefahren (Wohnort – Einsatzort)

• Wie viele km wurde gefahren.

Die Mitnahme weiterer Personen sowie von Gepäck führt nicht zu einer Erhöhung der km-Pauschale. 
Tankquittungen dürfen nicht erstattet werden. 

Parkgebühren können nur bis 5 Euro pro Tag erstattet werden.

Fahrten mit einem Mietwagen
Sie können auch ein Mietfahrzeug nutzen. Hier dürfen die Mietgebühren sowie alle Tankquittungen abgerechnet werden. Bei der 

Nutzung eines Mietfahrzeugs sollten Sie an die Rechnung eine Begründung heften: Warum war die Anmietung eines Fahrzeugs not-

wendig (z.B. kein ÖPNV, umfangreiche Mitnahme von Material, mehrere Personen in einem Fahrzeug). 

Die Rechnung und die Begründung müssen mit dem Verwendungsnachweis eingereicht werden.

Fahrten mit einem eigenen Dienstfahrzeug (z.B. Fahrzeug gehört dem Verein)

Sie müssen ein Fahrtenbuch führen, die Abrechnung erfolgt nach der km-Pauschale wie bei einem Privat PKW. 

Kopien des Fahrtenbuchs müssen beim Verwendungsnachweis eingereicht werden.
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Taxifahrten
Taxifahrten dürfen nur erstattet werden, wenn ein triftiger Grund für die Benutzung des Taxis besteht! Sie müssen sich die Quittung 

der Taxifahrt geben lassen und einen Zettel mit der Begründung der Quittung beilegen. 

Begründung für Taxifahrten können sein: Mitnahme von schwerem Gepäck/mind. 25 kg, gesundheitliche Gründe, Ankunft mitten 

in der Nacht etc.). 

Die Taxi-Quittung mit dem Zettel der Begründung müssen Sie beim Verwendungsnachweis beilegen.

Tagegeld
Bitte lesen Sie sich die Anlage Bewirtungsauflagen durch. 

Als Ersatz für die Verpflegung mit Essen können Sie ein Tagegeld zahlen.

Das Tagegeld beträgt

a) jeweils 14 Euro für den An- und Abreisetag, bei einer Dienstreise mit Übernachtung

b) 28 Euro für jeden Kalendertag, an dem die Person 24 Stunden von seiner Wohnung abwesend ist

Wird kostenloses Essen bereitgestellt, müssen vom Tagegeld folgende Beträge abgezogen werden 

(dies kann dazu führen, dass keine Anspruch auf Tagegeld besteht):

Frühstück (z.B. im Hotel) (5,60 €)

Mittagessen (11,20 €)

Abendessen (11,20 €)

Übernachtungsgeld
Bei einer kostenlosen Privatunterbringung können 20 €/Nacht (maximale Erstattung 14 Tage) erstattet werden. 

Sie müssen auf einem gesonderten Zettel notieren:

• Wer hat übernachtet (Name)

• Warum war die Übernachtung notwendig (lange Anfahrts- und Abfahrtswege, mehrtägige Veranstaltung etc.)

• Wie viele Nächte wurde übernachtet.

Bei einer Hotelübernachtung (Pension, Ferienwohnung o.ä.) bis 70 € (ohne Frühstück) sind keine Vergleichsangebote erforderlich. 

Bei höheren Übernachtungs-Kosten müssen drei schriftliche Vergleichsangebote eingeholt werden (z.B. Screenshot von Internet-

Buchungs-Seiten). 

Der Nachweis, dass kein günstigeres Hotel zu buchen war, muss dem Verwendungsnachweis beigelegt werden.


